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1. Ausfertigung
Stadt Brühl

" Kreissparkassen-Passage / Bahnhofstraße "

Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom
27.08.1997   ( BGBL. I S.   2141 )  zuletzt geändert
durch Gesetz vom  15.12.2001  ( BGBL. I S.   3762 )
mit Wirkung vom  01.01.2002

Baunutzungsverordnung I. D. F. vom   23.01.1990
( BGBL. I S.   132 )

Planzeichenverordnung vom   18.12.1990
( BGBL. I Nr.   3   vom   22.01.1991 )

BauO NRW   07.12.1999   ( GV. NRW. S.   622 )

GO NRW vom  14.07.1994  zuletzt geändert 28.03.2000
( GV. NRW S.  245 )

Bebauungsplan  01.13
Kreissparkassen-Passage / Bahnhofstraße

Art der baulichen Nutzung
(§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

Mischgebiete
§ 6 BauNVO

Kerngebiete
§ 7 BauNVO

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich

Regelungen für die Stadterhaltung und für den 
Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB)

Denkmalgeschützte Einzelanlage
§ 9 Abs. 6 BauGB

Sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Stellplätze

Mit Gehrechten zu belastende Flächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans
§ 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
z.B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB - § 16  -BauNVO-)

Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse:

Grundflächenzahl

zwingend

o

1,20,6

IIIMI

Baulinie

Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

geschlossene Bauweise

Art der baulichen 
Nutzung

Zahl der
Vollgeschosse

Grundflächenzahl Geschossflächen-
zahl

Bauweise

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung:

GR

Firstrichtung

als Höchsgrenze

Textliche Festsetzungen

1.0  Art der baulichen Nutzung
       [§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5, 6), § 6 und § 7 BauNVO]

1.1  Im Kerngebiet (MK) ist die nach § 7 (2) Nr. 2  BauNVO allgemein
       zulässige Nutzungsart 'Vergnügungsstätten' nicht zulässig.

1.2  Im Kerngebiet (MK) sind gemäß § 7 (4) Nr. 2 BauNVO Wohnungen
       bis zu einem Anteil von 50 % der Geschossfläche zulässig.

1.3  Im Mischgebiet (MI) sind die nach § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO
       allgemein zulässigen Nutzungart nicht zulässig.

1.4  Im Mischgebiet (MI) ist die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise
       zulässige Art der Nutzung nicht zulässig.

2.0  Verkehrsflächen
       [§ 9 (1) Nr. 11 BauGB]

2.1  Die mit der Signatur 'Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung;
       Zweckbestimmung: Fußgängerbereich' gekennzeichneten Flächen
       dienen ausschließlich Fußgängern als Verkehrsfläche.

3.0  Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
       [§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, 23 (5) BauNVO]

3.1  Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche aus-
       schließlich in den gekennzeichneten Flächen zulässig.

4.0  Mit Gehrecht belastete Flächen
       [§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB]

4.1  Die mit GR gekennzeichneten Flächen sind mit einem Gehrecht
       zugunsten der Allgemeinheit belastet.

5.0  Kennzeichnung
       [§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB]

       Für die gesamte Fläche des Bebauungsplangebietes ist zu beachten,
       dass bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
       äußere Einwirkungen oder besondere bauliche Sicherungsmaß-
       nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind (Humose Böden).
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